
 

 

            
            
               

AFTER WORK CLUB im IG METALL-HAUS 
 

Personalplanung  

(insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels) 
betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte einer vernachlässigten Materie 

Viele Betriebsräte kennen es: Fragt er den Arbeitgeber nach der „Personalplanung“ gem. § 92 BetrVG, so 

erhält er entweder die Antwort: „Wir planen nicht, alles ist volatil“ oder er erhält ein Blatt Papier mit den 

Ist-Zahlen und der (sinngemäßen) Bemerkung „Ist = Soll“. Wenn es richtig gut läuft, kommt noch der 

Zusatz hinzu: „Wir melden uns unaufgefordert, wenn sich etwas ändern sollte.“ 

Dass das so nicht stimmen kann und in der Regel auch so von den Unternehmen nicht praktiziert wird, 

liegt auf der Hand. Wir wollen zunächst den grundsätzlichen Stellenwert und die üblichen und ggf. auch 

vorschlagswürdigen Methoden einer gelingenden Personalplanung vorstellen und diskutieren. Hier hat 

sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel auf Unternehmenseben verändert. 

Der Fokus soll aus aktuellem Anlass insbesondere auf das Thema „Fachkräftemangel“ gerichtet werden: 

Was können und sollten Unternehmen tun, um auf der Ebene der Personalplanung mit diesem Thema 

umzugehen? Welche Möglichkeiten der Personalakquise und Personalbindung gibt es? 

Abgerundet wird das Bild durch eine Darlegung der Rechtslage und der Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts zu §§ 92 und 106 Abs. 2 BetrVG. Tatsache ist, dass nur etwas 5% der 

existierenden Betriebsräte ihre Unterrichtungs-, Beratungs- und Vorschlagsrechte in Bezug auf die 

„Personalplanung“ auch nur annähernd ausschöpfen. Das ist umso erstaunlicher, als dass die 

Rechtslage zumindest im Sinne eines „Frühwarninstruments“ den Betriebsräten sehr weitgehende 

Mitwirkungsrechte einräumt. Die Verknüpfung der Thematik mit der Beschäftigungssicherung gem. § 92a 

BetrVG liegt zudem auf der Hand. 

 
Nils Kummert  Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner in der Kanzlei dka, langjährige 

Erfahrung in der juristischen Beratung von Abeitnehmer*innen und Betriebsrät*innen  

 

Thomas Wagner Dipl. Kaufmann, seit mehr als 20 Jahren in der wirtschaftlichen und  

    strategischen Beratung von Betriebsräten tätig 

 

Thomas.  

Achtung: Save-the-Date 

Der nächste After Work Club findet statt am 25. Januar 2024. 

 

23. November 2023 

17 –  19 Uhr 

IG Metall-Haus 

nur für IG Metall-Mitglieder - Kosten trägt die IG Metall Berlin 

nur für IG Metall-Mitglieder - Kosten trägt die IG Metall Berlin 

aufgrund begrenzter Plätze bitte Anmeldung per Mail an 

sylvia.hellwinkel@igmetall.de oder berlin-bildung@igmetall.de 

 

Geschäftsstelle Berlin 

 

mailto:sylvia.hellwinkel@igmetall.de

